
 

 

Korrektur der Mehrwertsteuer in der Nebenkostenabrechnung 

Am 01.Juli 2020 bis zum 31.Dezember 2020 wurde der allgemeine Steuersatz (§12 Abs. 1 UStG) von 19% auf 16% bzw. von 7% auf 5% 

abgesenkt. Nach dem BMF-Schreiben vom 04.11.2020 ist daher notwendig, die Mehrwertsteuer entsprechend zeitanteilig aufzuteilen. 

Betrifft die Nebenkostenabrechnung das gesamte Jahr 2020, dann müssen 50% der Abrechnungsspitze dem Steuersatz von 19% und 

50% dem Steuersatz von 16% unterworfen werden. 

 

Voraussetzungen 

Für die beschriebenen Funktionen ist die haussoft in der Version 4.0.56 oder höher notwendig. Das aktuelle Update für die haussoft 

erhalten unsere Wartungskunden im Kundenportal unter http://update.gfad.de als Download. Für den Aufruf der neuen Funktion 

[Mehrwertsteuer korrigieren] im Menü [EXTRAS] der Abteilung [Buchhaltung], benötigt der haussoft-Benutzer die Erfahrungsebene [Ex-

perte] bzw. diese neue Funktion wird bei aktivierter Berechtigungsverwaltung immer nur bei all den Benutzern angeboten, die auch die 

Rechte zur Erstellung einer Nebenkostenabrechnung haben. 

 

Übersicht der Korrekturschritte  

Die Korrektur der Mehrwertsteuer in der haussoft erfolgt in drei einfachen Schritten.  

 

Im ersten Schritt müssen Sie die Nebenkostenabrechnung auf Basis des aktuell gültigen Mehrwertsteuersatzes von 19% berechnen und 

im zweiten Schritt die Ergebnisse und ggf. die Erlöse entsprechend buchen lassen. 

 
Die Berechnung muss derart erfolgen, dass zum Zeitpunkt der Berechnung der Wert im Parameter MWST den aktuellen Steuersatz 

entweder von 19% enthält. Werden im Rahmen der Nebenkostenabrechnung Erlöse gebucht, dann muss in der Hauskostenart [MWST] 

das Erlöskonto für 19% (z.B. 470100 - Verb. Umsatzsteuer 19%) hinterlegt sein. 

 
 
 

Im dritten Schritt rufen Sie bitte außerhalb der Funktion [Nebenkos-

tenabrechnung] unter dem Menü [Extras] den  

Menüpunkt [Mehrwertsteuer korrigieren] auf. 

 

In dem sich öffnenden Dialog muss im oberen Bereich das Haus aus-

gewählt werden. Dazu werden im darunterliegenden Bereich alle Ab-

rechnungen zur Auswahl angeboten, wo der Abrechnungszeitraum, ei-

ner der im Abrechnungsset enthaltenen Abrechnungsgruppen, im 

Zeitraum der Mehrwertsteuer-Senkung vom 01.07.2020 bis 31.12.2020 

liegt.  

 
 
 

 

Über das Aktivieren der Checkbox [Korrektur der Ergebnisbuchung vornehmen] werden die notwendigen Korrekturbuchungen auf den 

Vertragseinheiten eingebucht bzw. die Ergebnisbuchungen aus der gebuchten Nebenkostenabrechnung korrigiert. Dafür muss in der 

Auswahl [MWST-Satz] der gesenkte Steuersatz 16% ausgewählt werden. Weiterhin kann das Valutadatum, die Buchungsart und der 

Buchungstext definiert werden. 

 

Sind Korrekturen an den gebuchten Erlösen notwendig, dann muss die Checkbox [Korrektur der Erlösbuchung vornehmen] aktiviert 

werden. In der Auswahl [Erlöskonto] kann das Erlöskonto [470300 - Verb. Umsatzsteuer 16%] und der zu verwendende Buchungstext 

gewählt werden. 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Das Drucken der Korrekturschreiben erfolgt über das Setzen 

des Hakens in der Checkbox [Anschreiben drucken], wobei  

zusätzlich das im Anschreiben ausgewiesene Druckdatum und 

die zu verwendende Liste gewählt werden muss. Im TXT-Ver-

zeichnis Ihres Listenverzeichnisses wurde bereits mit dem Up-

date eine entsprechende Musterliste mit dem Namen [Mehr-

wertsteuerkorrektur (GFAD-Muster).umlabr] ausgeliefert. Bitte 

passen Sie diese vor dem Ausdruck entsprechend Ihrer Rechts-

auffassungen an.  

 

Wurde das ausgewählte Abrechnungsset noch nicht 
endgültig verarbeitet bzw. die Ergebnis- und 
Erlösbuchungen erstellt, dann erscheint bei der 
Ausführung ein entsprechender Hinweis und die 
Möglichkeit das Schreiben auch erstmal ohne das 
Buchen der Korrekturen zu erstellen. 

 

Wir empfehlen jedoch die Nebenkostenabrechnung erst 
zu verbuchen und im Anschluss eine Korrektur über den 
Menüpunkt [Mehrwertsteuer korrigieren] vorzunehmen.  
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